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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1983

Norm

ABGB §177 Abs2 Satz2 C

Rechtssatz

In der unbedingten P icht zur Anhörung des mindestens zehnjährigen Kindes zeigt sich die gesteigerte

Rücksichtnahme auf dessen Persönlichkeit. Es soll hiemit der Bedeutung Rechnung getragen werden, die einer

Entscheidung nach § 177 ABGB für das Kind zukommt.
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